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TOP 7: Beratung und Beschluss: Aufhebungsbeschluss für die Aufstellung des Bebauungsplans 

"Mischgebiet an der Vieselbacher Straße", Aufhebung der Beschlüsse des 

Gemeinderates Nr. 46/2024 vom 28.08.2024 sowie Nr. 55/2024/175 vom 29.10.2024 

 

Grundlage der Beratung bildet die Beschlussvorlage 2025/037. 

 

Beschluss 16/2025: 

Der Gemeinderat beschließt: 

• Das Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan „Mischgebiet an der Vieselbacher Straße“ im 

Ortsteil Niederzimmern nicht weiter fortzuführen 

• Die bisher im Aufstellungsverfahren gefassten Beschlüsse vom 28.08.2024 (Beschluss-Nr.: 

46/2024) und 29.10.2024 (Beschluss-Nr.: 55/2024) werden aufgehoben. 

 
 

 
Begründung: 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

wurden seitens des Thüringer Landesverwaltungsamtes Einwendungen hinsichtlich Belange der 

Raumordnung hervorgebracht, welche in einer Abwägung nicht überwunden werden können. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt gemäß geltendem Regionalplan Mittelthüringen 2011 

zu weiten Teilen in einem Vorranggebiet Landwirtschaftliche Bodennutzung. Bebauungspläne müssen 

sich gem. § 1 Abs. 4 BauGB an solche Ziele der Raumordnung anpassen. Ohne eine entsprechende 

Änderung des Regionalplans ist eine Entwicklung der Fläche nicht realisierbar, eine Änderung des 

Regionalplans ist des Weiteren nicht absehbar. Das Planungsziel einer Mischgebietsentwicklung in 

diesem Bereich wird dahingehend vorerst verworfen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

gesetzliche Anzahl: 21 davon anwesend: 16 

    

JA-Stimmen 16 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 0 

 

Einstimmig angenommen 

 

Bemerkung: 
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Aufgrund des § 38 der Thüringer Kommunalordnung waren keine Mitglieder von der Beratung und 

Abstimmung ausgeschlossen. 

 

 

 

 

 


